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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 9. Oktober 1980 angemeideten 

europäischen Patentanmeldung Nr. 80 106 144.1, für die die 

Priorität einer früheren Anmeldung in der Bundesrepublik 

Deutsch1and vom 10. Oktober 1979 in Anspruch genommen 

wird, ist am 25. Mai 1983 das europäische Patent 

Nr. 27 261 mit sechs AnsprUchen erteilt worden. 

Am 20. Januar 1984 wurde gegen das erteilte europäische 

Patent Einspruch eingelegt und dessen Widerruf beantragt. 

Mit Schreiben vom 1. Juni 1987 wurde dem Beschwerdeführer 

(Patentinhaber) gemäl3 Regel 58 (4) EPU mitgeteilt, daB die 

Einspruchsabteiiung die Absicht habe/ das europäische Pa-

tent, auf der Grundiage der am 26. April 1986 eingegange-

nen fünf neuen Patentansprüche, in geänderter Form auf-

rechtzuerhaiten. 

Der Beschwerdeführer erklàrte sich in der Folge mit der 

von der Einspruchsabteilung vorgeschlagenen Fassung des 

europäischen Patents einverstanden. 

In der Mitteilung nach Regel 58 (5) EPU vom 

18. August 1987 stelite die Einspruchsabteiiung fest, daB 

während der im Schreiben vom 1. Juni 1987 erwàhnten Frist 

kein Beteiligter Einwendungen gegen die Fassung, in der 

das europäische Patent aufrechterhalten werden soil, er-

hoben hat und forderte den Beschwerdeführer auf, innerhaib 

einer Frist von drei Monáten nach Zusteliung der Mittei-

lung eine Ubersetzung der geãnderten Patentansprüche in 

den beiden Amssprachen des EPA, die nicht die Verfahrens-

sprache sind, "èinzureichen. 
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Mit Entscheidung vom 11. Januar 1988 hat die Formal- 

prufungsstelle der Generaldirektion 2 das europàische 

Patent gestützt auf Artikel 102 (5) EPU widerrufen. Zur 

Begrundung des Widerrufs wurde in der Entscheidung 

festgestellt, daB die Ubersetzung der geànderten 

Patentanspruche nicht eingereicht worden sei. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 

16. Januar 1988 Beschwerde eingelegt. Gleichzeitig hat er 

die Beschwerdegebühr gezahlt und die Bechwerde schrift-

lich begründet. 

Der Beschwerdeführer steilt die folgenden Antrãge: 

- 	Die Entscheidung sei aufzuhebenund das nachgesuchte 

Patent zu erteilen; 

- 	der Beschwerde sei abzuhelfen und die Beschwerdege- 

bühr zurückzuzahlen; 

- 	für den Fall, daB beabsichtigt sein sollte, der Be- 

schwerde nicht abzuhelfen bzw. nicht stattzugeben, 

sei eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. 

In seiner Beschwerdebegrundung führt der Beschwerdeführer 

aus, daB der Widerruf des europäischen Patents offensicht-

lich auf einem Amtsirrtum beruhe, da die englische und 

franzôsische Ubersetzung der geànderten PatentansprUche 

bereits am 22. Oktober 1987 beiin EPA eingereicht worden 

seien. Als Beweis legt der Beschwerdeführer u.a. eine 

Kopie der von ihm vorbereiteten Empfangsbescheinigung 

vor, die vom EPA durch Stanzung mit dem oben erwàhnten 

Datum verseheworden 1st und in der diese beiden Doku-

mente aufgeführt sind. Dadurch ist nach Auffassung des 

Beschwerdeführers eindeutig erwiesen, daB diese Dokumente 
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tatsächlich am 22. Oktober 1987 beim EPA eingegangen 

sind. 

Der Beschwerdebegrundung waren auBerdem je eine Kopie der 

englischen und franzäsischen Ubersetzung der geänderten 

Patentanspruche sowie der Eingabe des Beschwerdeführers 

vom 22. Oktober 1987 als Anlage beigefügt. 

VII. 	Der Verfahrensbeteiligte (Einsprechende) hat am 

8. September 1988 mitgeteilt, daB er niqht die Absicht 

habe, eine Stellungnahme zur BeschwerdebegrUndung 

abzugeben. 

Entsche idungsgründé 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regeln 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Da dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Be-

teiligter gegenübersteht, kann seinem Antrag, der Be-

schwerde abzuhelfen, aufgrund von Artikel 109 (1) EPU 

nicht stattgegeben werden. 

Wird eine Empfangsbescheinigung, in der gewisse Dokumente 

erwähnt sind, vom EPA durch Stanzung mit einem bestiinmten 

Datum versehen, so ist dieser Uxnstand grundsatzlich als 

Bestätigung zu interpretieren, daB diese Dokuinente in dein 

durch dieses Datum festgelegten Zeitpunkt tatsàchlich beim 

EPA eingegangen sind. 

Im vorliegenden Fall sind keine Tatsachen bekannt gewor-
den, die eine' derartigen Beurteilung der Sachiage im Weg 

stünden. Somit hat nach Auffassung der Kammer der Be-

schwerdeführer durch die Vorlage einer Kopie der Empfangs- 
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bescheinigung glaubhaft dargetan, daB die englische und 
die franzósische Ubersetzung der geänderten Patentan-
sprüche bereits am 22. Oktober 1987, d.h. also innerhalb 
der Frist von drei Monaten gemäi3 Regel 58 (5) EPU, beim 
EPA eingegangen sind. 

Aus den vorstehenden Ausführungen geht somit eindeutig 
hervor, daB der, gestützt auf Artikel 102 (5) EPU, erfolg-
te Widerruf des europãischen Patents nicht rechtxnãBig ist. 
Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben und das 
europäische Patent in der geänderten Fassung gemàB Mittei-
lung vom 1. Juni 1987 aufrechtzuerhalten. 

Die Tatsache, daB das europäische Patent, trotz Fehiens 
eines gültigen Rechtsgrundes, widerriffen worden ist, 

stelit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Rück-
zahiung der BeschwerdegebUhr entspricht daher der Billig-
keit. Gestützt auf Regel 67 EPU wird deshaib die Rück-
zahiung dieser Gebühr angeordnet. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

1. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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2. 	Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zu- 

rückverwiesen, das europäische Patent mit den in der Mit-

teilung gemãB Regel 58 (4) EPU voni 1. Juni 1987 erwàhnten 

Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

3. 	Die Rückzahlung der BeschwerdegebUhr wird angeordnet. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

K. Stamni 
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